
Einleitung

I. Einführung in die Problematik

Der Sport beruht auf grundlegenden Regeln und repräsentiert daher bedeutende
Werte wie Leistungsbereitschaft, Fairness, Toleranz und Teamgeist.1 Er ist tief in der
Gesellschaft verwurzelt. Viele Menschen engagieren sich auch heute noch in ihrer
Freizeit in Sportvereinen oder verfolgen professionelle Sportveranstaltungen. Jedes
Mitglied der Gesellschaft könnte in irgendeiner Weise vom Sport berührt werden.
Mit der Vorbildfunktion und seiner gesellschaftlichen Basis hat der Sport soziale
Funktionen wie eine Integrationsaufgabe2 und eine Sozialisationsleistungsaufgabe3,
die zur nachhaltigen Entwicklung der Menschheit beitragen können.

Außer der erheblichen gesellschaftlichen Rolle hat der (organisierte) Sport auch
eine große wirtschaftliche Bedeutung erlangt.4 Die ökonomische Bedeutung von
Sportverbänden wie der FIFA, UEFA und IOC ist vergleichbar mit multinationalen
Unternehmen, während sie auch über (mit internationalen Organisationen ver-
gleichbaren) politischen Einfluss verfügen.5 Wegen der mit außerordentlicher Ge-
schwindigkeit verlaufenden Kommerzialisierung des Sports6 und den möglichen
hohen Gewinnen sind die Bedrohungen des Sports durch Spielmanipulationen und
Wettbetrügereien, welche nicht selten durch Bestechung realisiert werden, selbst-
verständlich aufgefallen.

Der berühmteste Fall der Spielmanipulation und Wettbetrügereien im Sport, der
sowohl große Aufmerksamkeit von Seiten der Strafrechtswissenschaft als auch des
Publikums erlangte, dürfte der Hoyzer-Fall7 aus dem Jahr 2006 sein. Dabei ist zu
beachten, dass dieser Fall im strafrechtlichen Sinne Anwendungsprobleme des
Betrugstatbestandes betrifft. Dabei bestanden vor allem zwei grundlegende
Schwerpunkte: das Vorliegen einer Täuschung beimAngebot einesWettvertrags und
der Eintritt eines Vermögensschadens. Die sog. Ante-Sapina-Entscheidung8 von
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2012 hat sich ebenfalls mit dem Problem des Wettbetrugs im Sportbereich be-
schäftigt. Während der 5. Strafsenat des BGH in der Hoyzer-Entscheidung aus dem
Jahr 2006 einen Vermögensschaden in Form einer „Quotendifferenz“9 bei Ver-
tragsschluss bejahte, die nicht beziffert werdenmusste, stellte der 4. Senat desBGH–
aufgrund der Anforderung des BVerfG10 – in der Ante-Sapina-Entscheidung aus dem
Jahr 2012 klar auf die Ermittlung des Geldwerts der wechselseitigen Leistungen ab.11

Entgegen dem vorgenannten Phänomen – das in der Regel imZusammenhangmit
Wettsetzung und monetären Anreizen steht – liegt noch eine weitere Art der Ma-
nipulation sportlicher Wettbewerbe vor, die zwar ebenfalls durch Bestechung rea-
lisiert wird, jedoch keinen Bezug zu Sportwetten voraussetzt. Dabei besteht das Ziel
der Spielmanipulation häufig im sportlichen Erfolg, etwa dem Klassenerhalt eines
Vereins. Der bekannteste Fall ist der sog. Bundesligaskandal 1970/71, bei dem
mindestens 18 von insgesamt 72 Bundesligaspielen gekauft worden waren.

Mit dem Einundfünfzigsten Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches
(51. StrÄndG)12 vom 11.04.2017 wurden zwei neue spezielle Straftatbestände,
§ 265c StGB (Sportwettbetrug) und § 265d StGB (Manipulation von berufssportli-
chen Wettbewerben), zur Bekämpfung der Manipulationen im Sport in das Straf-
gesetzbuch eingefügt. Die neue Gesetzesänderung bringt jedoch viele Probleme mit
sich. Nicht nur die an die Korruptionsdelikte angelehnte Ausgestaltung beider
Straftatbestände sowie ihre Einordnung in den 22. Abschnitt des StGB „Betrug und
Untreue“, sondern auch die Bestimmung der jeweiligen Schutzzwecke – ein-
schließlich des sehr weit vorverlagerten Vermögensschutzes13 und des vom Ge-
setzgeber neu genannten Rechtsguts der Integrität des Sports14 – erscheinen nicht
unproblematisch.

Da sich die vorhandene Literatur meist mit den Anwendungsproblemen des
allgemeinen Betrugstatbestandes nach § 263 StGB und des Computerbetrugs nach
§ 263a StGB beim Sportwettbetrug beschäftigt15 und die vorhandenen Ergebnisse –
nach hier vertretenem Ansatz – nicht ganz überzeugend erscheinen, wird in dieser
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Abhandlung zunächst auf die Bekämpfung der Manipulation sportlicher Wettbe-
werbe durch den allgemeinen Betrugstatbestand eingegangen. Von zentraler Be-
deutung ist dann dieUntersuchung der neu eingeführten Straftatbestände der §§ 265c
und 265d StGB. Zudem soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit die Ma-
nipulation sportlicher Wettbewerbe durch die beiden aktuellen Straftatbestände
kriminalisiert wird. Das Ziel dieser Abhandlung besteht darin, die Schutzzwecke der
beiden Straftatbestände zu ermitteln und die jeweiligen konkreten Tatbestands-
merkmale präzise und praxisgerecht auszulegen.

II. Gang der Untersuchung

Die Arbeit gliedert sich dabei in fünf Kapitel:

Im ersten Kapitel der Arbeit wird auf die strafrechtliche Bestrafung der beste-
chungsbedingten Spielmanipulation im Sport vor der Einführung der neuen Straf-
tatbestände der §§ 265c und 265d StGB eingegangen. Dabei wird das Phänomen von
bestechungsbedingter Spielmanipulation im Sport in zwei Gruppen aufgeteilt und
erforscht: ohne und mit Sportwettbezug. Das Ziel der Untersuchung ist die Klärung
der folgenden Frage, wo die Grenzen der derzeitigen Rechtslage in der Bekämpfung
der bestechungsbedingten Manipulation berufssportlicher Wettbewerbe verlaufen
und ob es sich dabei um eine – echte – Strafbarkeitslücke handelt. Der Schwerpunkt
der Untersuchung liegt in den Anwendungsproblemen der allgemeinen Betrugstat-
bestände bezüglich der Strafbarkeit des bestechenden Wettenden. Dabei wird nicht
nur die relevante Rechtsprechung von BGH und BVerfG, sondern auch die wis-
senschaftliche Auseinandersetzung dargelegt und kritisch gewürdigt.

Im zweiten Kapitel wird ein Überblick über die neu eingeführten Strafvor-
schriften – §§ 265c, 265d und 265e StGB – gegeben, der als notwendige Vorüber-
legung vor der weiteren Untersuchung dienen soll. Dabei werden die Entstehungs-
geschichte, die strukturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen § 265c
StGB und § 265d StGB sowie ihre praktische Relevanz berücksichtigt. Als Exkurs
wird auch der konzeptionellen Möglichkeit der sog. Sportkorruption nachgegangen.

Das dritte Kapitel befasst sich mit der Auseinandersetzung der Schutzzwecke der
§§ 265c und 265d StGB. Dabei stellt sich die Frage, welche Rechtsgüter die neu
entstandenen Strafnormen – §§ 265c und 265d StGB – schützen sollen. Vor allem
wird die allgemeine Rechtsgutslehre berücksichtigt, um eine Basis für die nach-
folgende Untersuchung zu schaffen. Daran anschließend sollen die Integrität des
Sports, das Vermögen und der wirtschaftliche Wettbewerb i.S.d. § 265d StGB be-
handelt werden. Bei der Auslegung des Begriffs der Integrität des Sports soll in dieser
Abhandlung ein systematisches Verständnis im Rahmen des Anti-Doping-Gesetzes
und der §§ 265c und 265d StGB den Ausgangspunkt bilden.

Von zentraler Bedeutung ist das vierte Kapitel, in dem die konkrete Ausgestaltung
der §§ 265c und 265d StGB sowie die einzelnen erläuterungsbedürftigen Tatbe-
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